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Der Arzt als Freund und Helfer

Ein halbes Jahrhundert mag verflossen
sein, seitdem es üblich war, dass der
Landarzt mit dem Pferd vor dem leichten,
offenen Gefährt, das noch heute als Break
bekannt ist, die einsamen Bauernhöfe be-
suchte. Nicht alle dieser Ärzte waren
gleichzeitig geschulte Veterinäre, aber der
Bauer erwartete gleichwohl von ihnen
guten Rat, wenn es bei den Tieren im
Stall haperte. Damals war es noch nicht
angebracht, sich bloss einseitig einzustel-
len und eine Hilfeleistung beim Tier ab-
zulehnen, weil man sich nur mit den Men-
sehen befassen wollte. Eine solche Ein-
Stellung hätte beim Bauern, dem die Tiere
oft näher stehen als die Menschen, einen
schlechten Eindruck hinterlassen. Unwill-
kürlich hätte er sich gefragt, ob ein Arzt,
der vom Tier nichts versteht, dem Men-
sehen überhaupt richtig beistehen könne?
Der Arzt musste unbedingt als Freund,
Helfer und Berater der Landbevölkerung
wirken, weshalb er sich auch bemühen
musste, jede Anwendung zu erklären und
mit den Bauersleuten zu besprechen.
Deutlich bringt das alte Sprichwort: «Was
der Bauer nicht kennt, das isst er nicht»,
zum Ausdruck, dass der Landwirt einst
kritisch prüfte, was ihm vorgelegt wurde.
Ob dies heute, nachdem er sich mit den
chemischen Spritz- und Düngmitteln be-
freundet hat, noch stimmt, ist eine Frage
der Zeit. Aber früher war es üblich, dass
der Arzt dem Bauern klaren Bescheid
über Anwendungen und Medizinen geben
musste, denn er wünschte nicht etwas zu
essen oder zu schlucken, das er nicht
kannte.

Verschiedene Auffassungen über
persönliche Rechte

Noch heute sollte das gute Recht beste-
hen, dass der Patient wissen darf, was
mit seinem Körper geschehen soll. Aber
leider besteht ärztlicherseits oft die ver-
kehrte Ansicht, dass es lediglich der Au-
torität des Arztes überlassen sei, ohne
Zustimmung des Kranken über Injektio-
nen und Medikamente zu verfügen. Ja,

es kann sogar vorkommen, dass der Arzt
sich während der Narkose entschliesst,
nach eigenem Gutdünken zu handeln, weil
er sich zu dieser Zeit das Einverständnis
des Patienten nicht beschaffen kann. Oft
schon beklagten sich daher Patienten bei
mir, der Chirurg habe ihnen den gesunden
Blinddarm bei der Operation auch gleich-
zeitig noch entfernt mit der unverständ-
liehen Begründung, er könne dann bei
etwelcher, zukünftiger Erkrankung keine
Störungen verursachen. Auch gesunde
Eierstöcke mussten bei einer Unterleibs-
operation auf diese Weise und infolge der
gleichen Begründung schon verschwin-
den. Sicher hat der Schöpfer kein einziges
Organ geschaffen, um dem Chirurgen die
Möglichkeit zu geben, es nach Gutdün-
ken willkürlich zu entfernen, weil da-
durch berufliches Bedürfnis gestillt und
fachmännisches Können zur Schau ge-
stellt werden kann. Aus einer amerikani-
sehen medizinischen Zeitschrift entnahm
ich den Bericht eines führenden Arztes,
der zugibt, dass 50% aller Operationen in
Amerika nicht unbedingt notwendig seien,
was mich nicht wenig erschreckte Auf
diese Weise scheint der Chirurg seinen
Beruf als Sport aufzufassen und jedes
Training zur Erhöhung seiner Geschick-
lichkeit als erlaubt zu betrachten. Wis-
senschaft und Wissensdrang bergen je-
doch nicht das Recht in sich, kaltblütig
über das individuelle Selbstbestimmungs-
recht des Kranken hinwegzugehen und
sein Wohlergehen zu vergessen oder es
als zweitrangig zu betrachten. Es gibt
diesbezüglich Berichte über verschiedene
vorgenommene ärztliche Experimente,
die niemals im Interesse des Kranken
durchgeführt werden konnten. Das ist ei-
ne äusserst bedenkliche Feststellung, die
nicht begreiflich ist. Auch der Naturarzt
missachtet das Recht persönlicher Ent-
Scheidung, wenn er dem Patienten Mittel
mit Nummernbezeichnung verabfolgt,
denn wie soll da der Kranke wissen, was
er einzunehmen hat Vielleicht handelt
es sich dabei um stark wirkende Stoffe,
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die der Patient gar nicht willens wäre ein-
zunehmen. Hierüber weiss die interkan-
tonale Kontrollstelle von Heilmitteln gut
Bescheid, denn sie besitzt eine ganze
Sammlung von diesen sogenannten Na-
turmitteln, die teils unwirksame, teils aber
auch sehr stark wirkende, ja sogar che-
mische Stoffe enthalten. Es ist daher zu
hoffen, dass die neue, gesetzliche Rege-
lung auch im Kanton Appenzell einen De-
klarationszwang erwirkt, wodurch die
Geheimmittel erledigt wären.

Verbürgte Entscheidungsrechte

Der Kranke hat das Recht, zu wissen, was
er schlucken muss, weshalb es zur Ehr-
lichkeit und Pflicht des Arztes und Natur-
arztes gehört, durch genaue Deklaration
den notwendigen Aufschluss zu erteilen.
Jeder Mensch hat selbst das Entschei-
dungsrecht, über das Wohl und Wehe sei-
nes Körpers zu bestimmen, weshalb er
nicht zu etwas genötigt und gezwungen

werden sollte, was er nicht als gut befür-
Worten kann. Der Arzt, Helfer und Heiler
hat als beratender Freund zu amten und
sollte daher die Grenzen, die ihm gesetzt
sind, nicht überschreiten. Bei Unglücks-
und Notfällen mag der Patient selbst nicht
mehr zurechnungs- und entscheidungs-
fähig sein. Hat er für solche Umstände
vorsorglich schriftliche Weisungen und
Anordnungen seines Willens niederge-
legt, dann müssen diese berücksichtigt
werden, sonst aber besitzen die nächsten
Verwandten Mitsprache- und Entschei-
dungsrecht, besonders wenn der Zustand
des Verunfallten dafür Zeit zur Verfügung
stellt. Leider lassen sich aber sowohl in
Amerika als auch in Europa manche dies-
bezügliche Übergriffe feststellen, wes-
halb es angebracht ist, diesem Thema ei-
nige Aufmerksamkeit entgegenzubringen.
Auch von kompetenter Seite her sollte
dieses Bemühen richtig verstanden und
auch begrüsst werden.

Innere Ruhe wirkt heilend
Ist der Aufseher einer Fabrik innerlich
unruhig und seelisch aufgewühlt, wenn
er im Betrieb erscheint, dann scheint die-
se Stimmung alle anzustecken, auch wenn
er sich in keiner Weise äussert. Jeder
spürt die innere Unruhe, und es ist, als
ob jeder davon erfasst würde. Sie kreist
von einem zum andern; die Stimmung
verwirrt das klare Überlegen, teilt sich
den Händen mit und lässt sie ungeschickt
werden, so dass da und dort etwas schief
geht, denn einige der Mitarbeiter haben
das Gleichgewicht verloren.
Ganz ähnlich stellt sich auch unser gut
organisierter Körper ein. Eine innere Un-
ruhe wird zur Spannung und überträgt
sich auf alle Organe. Die dadurch ent-
standenen Spasmen und Verkrampfungen
lösen Stauungen aus. Der Sympathikus
steuert sie, und sie breiten sich auf das

Herz, den Darm, die Niere und nicht zu-
letzt auch auf die Leber aus. Dass solche
Umstände, wenn sie lange andauern, ei-
nen Körper krank werden lassen, ist be-
greiflich. Auch ein Kranker wird nicht

gesunden können, wenn er ständig in sei-
ner unglückseligen Spannung verharrt.
In diesem Zusammenhange erinnere ich
mich eines Staatsangestellten, der sehr

gute Eigenschaften hat. Seine Gesinnung
ist schätzenswert, seine Moral streng; na-
türlich ist er grundehrlich, zuverlässig
und gleichzeitig intelligent, aber er ist im-
mer krank. Zeitweise streikt der Magen,
und auch die Bauchspeicheldrüse scheint
in Mitleidenschaft gezogen zu sein, sogar
ein Krebsverdacht lag vor, denn er verlor
eine Zeitlang stark an Gewicht. Jetzt ha-
ben ihn etliche von den besten Ärzten
untersucht, aber eigenartigerweise findet
man nichts Beunruhigendes vor, obwohl
der Mann seit Jahren schwer krank ist.
Die Ärzte schlussfolgern, dass es nur die
Nerven seien, was man als Diagnose
schliesslich gelten lassen muss, wenn man
sonst nichts herausfindet. Dieser Mann,
den ich gut kannte, zermürbt sich mit sei-

ner inneren Unruhe, und es ist bestimmt

167


	Der Arzt als Freund und Helfer

